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(54) LEITER

(57) Bei einer Leiter werden die Holme (1) und die
runden Sprossen (9) durch Hohlprofile gebildet. Die je-
weilige Sprosse (9) ist in einer radialen Öffnung (8) des
jeweiligen Holms (1) aufgenommen. In das Ende der je-
weiligen Sprosse (9) ist ein Stopfen (11) eingeschoben,
welcher beim Einführen der Sprosse (9) in den Holm (1)
an der Innenseite des Holms (1) zur Anlage kommt und
die Sprosse (9) im Endbereich aufweitet. Der Stopfen
(11) ist dabei so ausgebildet, dass der Endbereich (9b)
der Sprosse (9) in Längsrichtung des Holms (1) aufge-
weitet wird, während er quer dazu zusammengezogen
wird. Dadurch wird die grundsätzliche Voraussetzung
geschaffen, dass die Aussenseite der Sprosse (9) nach
dem Einschieben in den Holm (1) in Richtung der Längs-
achse (L) des Holms (1) linien- oder flächenförmig an der
Innenseite des Holms (1) zur Anlage kommt. Dadurch ist
die Sprosse (9) sowohl auszugsfest wie auch drehfest
im Holm (1) verankert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leiter mit aus Hohl-
profilen bestehenden Holmen und Sprossen sowie ein
Verfahren zum Herstellen einer Leiter.
[0002] In der CH 543 011 (Heinrich Zenhäusern) wie
auch der AT 333595B ist ein Verfahren zum Verbinden
zweier Rohrstücke mit unterschiedlichen Durchmessern
sowie eine nach dem Verfahren hergestellte Verbindung
beschrieben, wobei es insbesondere um das Verbinden
von Leitersprossen mit Leiterholmen geht. In das Ende
eines dünneren Rohrstücks wird ein Stopfen eingeführt,
der einen konischen Abschnitt aufweist. Danach wird das
Rohrstückende samt Stopfen durch eine Mantelbohrung
in einem dickeren Rohrstück hindurch so gegen eine Auf-
lage im Inneren des dickeren Rohrstücks gepresst, dass
der innerhalb der Bohrung vorstehende Rand des dün-
neren Rohrstücks auseinandergespreizt und gestaucht
wird. Auf diese Weise soll eine wasserdichte und nicht
lösbare Verbindung geschaffen werden. In einem alter-
nativen Ausführungsbeispiel ist das grössere Rohrstück
im Inneren u.a. mit einander diametral gegenüberliegen-
den Stegen versehen, welche beim Einführen des Rohr-
stückendes mit dem Stopfen zusätzlich Widerstand leis-
ten und ein noch besseres Stauchen des Randes des
Rohrstücks verursachen. Die Stauchung des Rohrstü-
ckendes erfolgt in Einschubrichtung gesehen jedenfalls
vor den beiden genannten Stegen.
[0003] Aus der EP 0 508 028 B1 (MSU-Normen Henri
Zenhäusern AG) ist ein Verfahren zum Verbinden von
Leitersprossen und Leiterholmen bekannt. Dabei wird
das Ende der dünneren Sprosse in eine Mantelbohrung
des dickeren Holms eingeführt und dabei gestaucht. Zur
Stauchung des Sprossenendes wird vor dem Einführen
ein mit einem konischen Abschnitt versehener Stopfen
in das zu stauchende Ende der Sprosse eingeführt. Das
zu stauchende Ende der Sprosse wird zusammen mit
dem Stopfen durch die Mantelbohrung in den Holm ein-
geführt und gegen die Innenwand desselben gepresst.
Dabei dringt der Stopfen mit seinem konischen Abschnitt
weiter in die Sprosse ein und weitet dieses endseitig auf.
Um zu Verhindern, dass anstelle eines Stauchrings eine
wulstförmige Verdickung mit unbestimmter Form ent-
steht, welche sich entlang des Sprossenrohrs erstreckt,
wird die Sprosse mit Längsrippen versehen, deren Ende
einen Begrenzungsanschlag für das Eindringen des ko-
nischen Abschnitts des Stopfens bzw. für die Fortpflan-
zung des Stauchung in Längsrichtung bilden.
[0004] Obwohl sich beide vorgängig beschriebenen
Verfahren bei der Herstellung von Leitern wie auch die
nach dem Verfahren hergestellten Leitern bewährt ha-
ben, wäre es wünschenswert, wenn die im Wesentlichen
runden Sprossen auch verdrehsicher in dem jeweiligen
Holm verankert werden könnten. Diesbezüglich sei auf
die Norm SNEN-ISO-14122-4 verwiesen, welche fordert,
dass die jeweilige Sprosse mit einem Drehmoment von
50NM belastbar ist, ohne dass sie sich verdreht.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine dem ein-

gangs genannten technischen Gebiet zugehörende Lei-
ter zu schaffen, bei welcher auf einfache Weise eine ver-
drehsichere Verankerung der jeweiligen Sprosse in dem
zugehörigen Holm ermöglicht wird.
[0006] Die Lösung der Aufgabe ist durch die Merkmale
des Anspruchs 1 definiert. Gemäss der Erfindung weist
die Leiter aus Hohlprofilen bestehende Holme und im
Wesentlichen runde Sprossen auf, wobei die jeweilige
Sprosse in einer radialen Öffnung des jeweiligen Holms
aufgenommen und endseitig mit einem Stopfen verse-
hen ist, welcher beim Einführen der Sprosse in den Holm
an der Innenseite des Holms zur Anlage kommt und die
Sprosse im Endbereich derart aufweitet, dass die Spros-
se im Holm verankert ist, wobei der Stopfen derart aus-
gebildet ist, dass der Endbereich der Sprosse in Längs-
richtung des Holms aufgeweitet wird, während er quer
dazu zusammengezogen wird, und wobei die Aussen-
seite der Sprosse nach dem Einführen in den Holm in
Richtung der Längsachse des Holms linien- oder flächen-
förmig an der Innenseite des Holms zur Anlage kommt.
[0007] Eine derartige Leiter ist kostengünstig und ein-
fach herzustellen, wobei der Stopfen eine plastische Ver-
formung der Sprosse beim Einschieben in den Holm da-
hingehend bewirkt, dass die jeweilige Sprosse einerseits
auszugsicher und gleichzeitig drehfest im Holm veran-
kert wird.
[0008] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
weist der jeweilige Holm einen Innenraum mit zumindest
zwei einander diametral gegenüberliegen Rippen auf,
welche parallel zur Längsachse des Holms verlaufen und
den Innenraum, in Einschubrichtung der Sprosse gese-
hen, derart verengen, dass der Abstand zwischen den
beiden Rippen kleiner ist, als der Aussendurchmesser
der Sprosse. Derartige Rippen verstärken den Holm. Zu-
dem können sie zur Verankerung der Sprosse im Holm
beitragen.
[0009] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung
weist der jeweilige Holm ein Aussenprofil und ein den
Innenraum begrenzendes Innenprofil auf. Ein solches
Profil ist besonders robust und belastbar.
[0010] Vorzugsweise besteht der Holm aus einem im
Querschnitt gesehen im Wesentlichen rechteckig aus-
gebildeten Aussenprofil und einem im Querschnitt gese-
hen im Wesentlichen runden Innenprofil. Ein rechtecki-
ges Aussenprofil ist insbesondere bei langen Leitern vor-
teilhaft, während sich ein rundes Innenprofil besonders
eignet, um Sprossen einfach und sicher darin zu veran-
kern.
[0011] Bei einer bevorzugten Weiterbildung ist die
Sprosse im Endbereich materialplastisch derart defor-
miert, dass die Sprosse mit ihrer Aussenseite form-
schlüssig an den Rippen des Innenprofils zur Anlage
kommt. Auf diese Weise können die Sprossen besonders
einfach und sicher drehfest in dem Holm verankert wer-
den.
[0012] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung
ist der Stopfen mit einem sich konisch erweiternden Ab-
schnitt und zumindest zwei einander diametral gegenü-
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berliegenden Abflachungen versehen. Der konische Ab-
schnitt bewirkt ein Aufweiten der Sprosse in der einen
Richtung, während durch die Abflachungen erreicht wird,
dass sich die Sprosse in der anderen Richtung zusam-
menziehen kann, so dass sie eine ovale Form einnimmt.
Eine ovale Form wiederum eignet sich besonders vor-
teilhaft, um die Sprosse drehfest in dem Holm zu veran-
kern.
[0013] Besonders bevorzugt sind der Abstand zwi-
schen den beiden Abflachungen um zumindest zwei mal
die Wandstärke einer Sprosse geringer ist, als der Ab-
stand zwischen den beiden einander diametral gegenü-
berliegen Rippen. Dadurch kann die Sprosse im Endbe-
reich in Richtung der Abflachungen gestaucht bzw. zu-
sammengezogen werden.
[0014] Bei einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung ist im Innenraum des jeweiligen Holms, in Ein-
schubrichtung der Sprosse gesehen, eine zentrale Rippe
angeordnet, während in die Stirnseite des Stopfens eine
in Form und Grösse mit der genannten Rippe korrespon-
diere Nut eingelassen ist. Beim Einschieben des Stop-
fens kann die Rippe in die Nut eintauchen und den Stop-
fen genau ausrichten.
[0015] Besonders bevorzugt verläuft die in die Stirn-
seite des Stopfens eingelassene Nut im Wesentlichen
parallel zu den beiden einander diametral gegenüberlie-
genden Abflachungen. Dadurch wird sichergestellt, dass
die Sprosse quer zur Längsachse des Holms gestaucht
wird.
[0016] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, ein Verfahren zum Verankern einer durch ein Hohl-
profil gebildeten Sprosse in einem durch ein Hohlprofil
gebildeten Holm gemäss dem Oberbegriff des An-
spruchs 10 vorzuschlagen, welches eine schnelle, ein-
fache und kostengünstige Verankerung der Sprosse im
Holm ermöglicht, wobei die jeweilige Sprosse sowohl
auszugsfest wie auch drehfest in dem Holm verankert
werden soll.
[0017] Die Lösung dieser Aufgabe ist durch die im
Kennzeichen des Anspruchs 10 angeführten Verfah-
rensschritte definiert. Gemäss der Erfindung wird der
Endbereich der Sprosse beim Einführen in den Holm
durch den Stopfen in Längsrichtung des Holms aufge-
weitet, während der Endbereich der Sprosse quer dazu
zusammengezogen wird, wobei die Aussenseite der
Sprosse durch die beiden Rippen materialplastisch der-
art verformt wird, dass die Sprosse mit ihrer Aussenseite
verdrehsicher, vorzugsweise formschlüssig an den Rip-
pen zur Anlage kommt.
[0018] Mittels dieses Verfahrens wird die Sprosse
während des Einführens in den Holm plastisch derart ver-
formt, dass sie auszugsicher und gleichzeitig drehfest im
Holm verankert wird. Dadurch kann auf zusätzliche
Massnahmen wie beispielsweise Schweissen oder Kle-
ben verzichtet werden.
[0019] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung
und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben sich
weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmals-

kombinationen der Erfindung.
[0020] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand von Zeichnungen näher erläutert. Da-
bei zeigen:

Fig. 1a und 1b einen Holm im Längs- und Quer-
schnitt;

Fig. 2 den Endbereich einer Sprosse im
Längsschnitt;

Fig. 3a und 3b einen Stopfen in zwei unterschiedli-
chen Ansichten;

Fig. 4 einen Querschnitt durch den mit einer
Öffnung versehenen Holm;

Fig. 5 den Endbereich einer Sprosse zusam-
men mit einem eingesetzten Stopfen;

Fig. 6 einen Querschnitt durch den Holm zu-
sammen mit einer darin verankerten
Sprosse;

Fig. 7 einen Längsschnitt durch den Holm
zusammen mit der darin verankerten
Sprosse.

[0021] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile
mit gleichen Bezugszeichen versehen.
[0022] Die nachfolgend dargestellten und beschriebe-
nen Elemente bilden Bestandteile einer Leiter, welche
jedoch als solches nicht gesamthaft dargestellt ist. Übli-
cherweise besteht eine Leiter aus zwei seitlichen Holmen
und einer Vielzahl von Sprossen, welche auszugsfest in
dem jeweiligen Holm verankert sind.
[0023] Die Fig. 1a zeigt einen als Hohlprofil ausgebil-
deten Holm 1 im Querschnitt, während die Fig. 1b den
oberen Endbereich des Holms 1 im Längsschnitt zeigt.
Der Holm 1 besteht aus einem im Querschnitt gesehen
im Wesentlichen rechteckigen Aussenprofil 2 sowie ei-
nem inneren, im Querschnitt gesehen im Wesentlichen
runden Innenprofil 3, das einen hohlen Innenraum 4 be-
grenzt. Das Innenprofil 3 ist mit in den Innenraum 4 ra-
genden Rippen 6a, 6b, 7a, 7b versehen, die parallel zur
Längsachse L des Holms 1 verlaufen. Im vorliegenden
Beispiel ist der Holm 1 bzw. das runde Innenprofil 3 durch
insgesamt vier Rippen 6a, 6b, 7a, 7b verstärkt. Die vier
Rippen 6a, 6b, 7a, 7b sind um je 90° zueinander versetzt,
wobei jeweils zwei einander diametral gegenüberliegen-
de Rippen 6a, 6b bzw. 7a, 7b eine gleiche oder zumindest
ähnliche Kontur aufweisen. Der lichte Abstand zwischen
den beiden den Schmalseiten des Holms 1 zugewandten
Rippen 6a, 6b ist mit A bezeichnet. Die Bedeutung dieses
Abstands A in Relation zum Aussendurchmesser einer
Sprosse wird nachfolgend noch näher erläutert. Sofern
der Holm 1 wie in Fig. 1a dargestellt mit einem Innenprofil
3 versehen ist, bildet der Innenraum des Innenprofils 3
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auch die Innenseite des Holms 1, an welcher die Sprosse
zur Anlage kommt, wie nachfolgend noch näher erläutert
wird.
[0024] Die Figur 2 zeigt einen Teil einer Sprosse 9 im
Längsschnitt. Die als Hohlprofil ausgebildete Sprosse 9
besitzt einen runden Querschnitt, wobei sie auf der Aus-
senseite vorzugsweise mit einer aus Erhebungen und
Vertiefungen bestehenden Struktur in Form von Rippen,
Waben oder Ähnlichem versehen ist, um eine rutschsi-
chere Oberfläche zu schaffen. Der Innendurchmesser
der Sprosse 9 ist mit B bezeichnet, während der Aussen-
durchmesser mit C bezeichnet ist. Die Differenz zwi-
schen dem Innendurchmesser B und dem Aussendurch-
messer C entspricht der doppelten Wandstärke der
Sprosse 9, wobei die Wandstärke üblicherweise im Be-
reich von ca. 2 bis 4 mm liegt.
[0025] Die Figuren 3a und 3b zeigen einen Stopfen 9
in zwei unterschiedlichen Ansichten. Ein solcher Stopfen
9 dient dem plastischen Verformen einer Sprosse wäh-
rend des Einführens in einen Holm, so dass die Sprosse
fest in dem Holm verankert wird. Ein solches Verfahren
ist grundsätzlich aus der schweizerischen Patentschrift
CH 543 011 bekannt.
[0026] Der Stopfen 11 besitzt einen zylindrischen Vor-
derteil 12, einen sich daran anschliessenden konischen
Abschnitt 13 sowie einen Kopfteil 14. Der Stopfen 11 ist
zudem mit zwei Abflachungen 15a, 15b versehen, wel-
che einander diametral gegenüberliegen und sich vom
konischen Abschnitt 13 bis ans Ende des Kopfteils 14
bzw. bis ans rückwärtige Ende des Stopfens 11 erstre-
cken. In die Rückseite des Stopfens 11, namentlich in
dessen hintere, rückwärtige Stirnseite 16, ist zudem eine
Nut 17 eingelassen, deren Form mit einer Rippe 7a des
Innenprofils 3 (Fig. 1a) korrespondiert, wie nachfolgend
noch näher erläutert wird. Die Nut 17 verläuft im Wesent-
lichen parallel zu den beiden einander diametral gegen-
überliegenden Abflachurigen 15a, 15b des Stopfens 11.
Wenn jeweils von Abflachung(en) gesprochen wird, so
ist darunter nicht ausschliesslich eine ebene Fläche zu
verstehen, sondern jede beliebige Flächenform. Wesent-
lich ist, dass die Querausdehnung des Stopfens 11 im
Bereich des konischen Abschnitts 13 und/oder des Kopf-
teils 14 "Mass F" geringer ist als dessen Längsausdeh-
nung bzw. Höhe "Mass E", d.h. die Ausdehnung des ko-
nischen Abschnitts 13 und/oder des Kopfteils 14 ist quer
zur Nut 17 kleiner als die Ausdehnung parallel zur Nut
17 bzw. zur Längsachse des Holms. Jedenfalls wird
durch die Ausbildung des Stopfens 11, namentlich indem
zumindest ein Abschnitt des an der Innenseite der Spros-
se 9 zur Anlage kommenden Bereichs, im Querschnitt
gesehen, in der einen Richtung eine grössere Ausdeh-
nung hat als in der anderen Richtung, die Sprosse 9 in
der einen Richtung aufgeweitet, während sie in der an-
deren Richtung zusammengezogen -gestaucht- wird. Es
versteht sich, dass der genannte Bereich des Stopfens,
welcher eine Aufweitung bzw. Stauchung des Spros-
senendbereichs bewirkt, in der Dimension auf den jewei-
ligen Holm abgestimmt ist.

[0027] Der Stopfen 11 ist in Relation zu einer Sprosse
derart ausgebildet, dass der Durchmesser D des zylind-
rischen Vorderteils 12 kleiner ist als der Innendurchmes-
ser der Sprosse, während der Durchmesser E des koni-
schen Abschnitts 13 zumindest bereichsweise grösser
ist als der Innendurchmesser der Sprosse. Des Weiteren
ist der Abstand F zwischen den beiden Abflachungen
15a, 15b um zumindest zwei mal die Wandstärke einer
Sprosse kleiner, als der Abstand A zwischen den beiden
einander diametral gegenüberliegen Rippen 6a, 6b des
Holms 1 (Fig. 1a). Die Höhe E des Stopfens ist um zu-
mindest zwei Mal die Wandstärke einer Sprosse grösser
als der Abstand F zwischen den beiden Abflachungen
15a, 15b.
[0028] Die Bezeichnung zylindrischer Vorderteil 12 be-
zieht sich auf die Einschubrichtung des Stopfens 11 in
die Sprosse 9, da der Stopfen 11 mit seinem zylindri-
schen Vorderteil 12 voran in die jeweilige Sprosse 9 ein-
geführt wird.
[0029] Die Figur 4 zeigt einen Querschnitt durch den
mit einer radialen Öffnung 8 versehenen Holm 1. Der
Durchmesser der runden Öffnung 8 ist dabei etwas grös-
ser als der Aussendurchmesser einer Sprosse, so dass
die Sprosse zusammen mit dem Stopfen über die Öff-
nung 8 in das Innenprofil 3 des Holms 1 eingeführt wer-
den kann. Der Abstand zwischen der Vorderkante der
Rippe 6b und der Stirnseite der rückwärtigen Rippe 7a
ist mit G bezeichnet. Die Bedeutung dieses Abstands G
wird nachfolgend im Zusammenhang mit der Fig. 5 noch
näher erläutert.
[0030] Die Figur 5 zeigt einen Schnitt durch den End-
bereich einer Sprosse 9 zusammen mit einem darin ein-
gesetzten Stopfen 11. Der Stopfen 11 wurde unter Kraft-
einwirkung soweit in das Ende der Sprosse 9 eingeführt
bzw. eingedrückt, bis sich der konische Abschnitt an der
Innenseite der Sprosse 9 anlegt und der Stopfen 11 fest
in der Sprosse 9 fixiert ist. Im eingeschobenen Zustand
des Stopfens 11 wird das Mass H gebildet, welches den
Abstand zwischen dem Boden der in die Stirnseite 16
des Stopfens 11 eingelassenen Nut 17 und der Stirnseite
10 der Sprosse 9 bezeichnet. Der genannte Abstand H
ist dabei grösser als der Abstand G gemäss Fig. 4.
[0031] Vor dem Einführen des Endbereichs der jewei-
ligen Sprosse 9 in den Holm 1 wird der Stopfen 11 soweit
in die Sprosse 9 eingeführt bzw. eingedrückt, bis er die
in Fig. 5 dargestellte Position einnimmt, in welcher der
konische Abschnitt des Stopfens 11 vollumfänglich an
der Innenseite der Sprosse 9 zur Anlage kommt. Zudem
wird darauf geachtet, dass beim Einführen der Sprosse
9 bzw. des Stopfens 11 in den Holm 1 die Nut 17 im
Wesentlichen parallel zur Längsachse des Holms ver-
läuft.
[0032] Die Figuren 6 und 7 zeigen einen Querschnitt
bzw. einen Längsschnitt durch den Holm 1 zusammen
mit einer darin verankerten Sprosse 9. Um die Sprosse
9 in dem Holm 1 zu verankern, wird der der Endbereich
der Sprosse 9 zusammen mit den Stopfen 11 über die
Öffnung 8 in den Holm 1 eingeschoben, wobei darauf
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geachtet wird, dass die Nut 17 des Stopfens 11 im We-
sentlichen parallel zur Längsachse L des Holms 1 bzw.
der Rippe 7a verläuft. Sobald der Stopfen 11 an der Rück-
seite des Innenprofils 3 zur Anlage kommt bzw. die rück-
wärtige Rippe 7a am Boden der Nut 17 aufsteht, wird die
Sprosse 9 unter Krafteinwirkung weiter in den Holm hi-
neingeschoben, wodurch der Stopfen 11 weiter in die
Sprosse 9 hineineingedrückt wird. Dabei wird die Spros-
se 9 zum stirnseitigen Ende hin plastisch verformt, indem
die Sprosse 9 im Endbereich 9b durch den konischen
Abschnitt 13 des Stopfens 11 in Richtung der Längsach-
se des Holms 1 aufgeweitet wird (Fig. 7), während sie
quer dazu gestaucht bzw. zusammengezogen wird, da
sich der Endbereich 9a der Sprosse 9, namentlich deren
Wandung, nach innen in Richtung der beiden Abflachun-
gen 15a, 15b bewegt. Der Endbereich der Sprosse 9
nimmt dabei eine im Wesentlichen ovale Form an. Die
Sprosse 9 wird nun unter der Einwirkung einer erhebli-
chen Kraft weiter in den Holm 1 hineingedrückt, so dass
der Stopfen 11 weiter in die Sprosse 9 eindringt und diese
weiter materialplastisch verformt wird. Dabei kommt die
Sprosse 9 an den beiden in Einschubrichtung einander
diametral gegenüberliegenden Rippen 6a, 6b zur Anla-
ge. Die beiden genannten Rippen 6a, 6b bewirken, dass
sich die Sprosse 9 im Bereich 9a der jeweiligen Rippe
6a, 6b mit ihrer Aussenkontur an die zugehörige Rippe
6a, 6b anpasst, so dass die Aussenseite der Sprosse 9
flächig bzw. formschlüssig an der jeweiligen Rippe 6a,
6b zur Anlage kommt. Dadurch wird die Sprosse 9 ver-
drehsicher in dem jeweiligen Holm 1 verankert.
[0033] Die Dimensionierung des Stopfens 9 in Bezug
auf die Sprosse 7 ist derart gewählt, dass sich der Kopfteil
14 des Stopfens 11 an der hinteren Rippe 7a des Innen-
profils 3 anlegt, bevor der Endbereich der Sprosse 9 an
den beiden einander diametral gegenüberliegenden Rip-
pen 6a, 6b zur Anlage kommt. In der Fig. 7 ist zudem
erkennbar, dass durch den konischen Abschnitt 13 des
Stopfens 11 die Sprosse 9 in vertikaler Richtung, d.h. in
Richtung der Längsachse L des Holms 1, aufgeweitet
wird. Dadurch ist die Sprosse 9 auszugsfest im Holm 1
verankert.
[0034] Die gezeigte Ausbildung hat den Vorteil, dass
sich der Stopfen 11 beim Einschieben in das Innenprofil
3 automatisch in vertikaler Richtung ausrichtet, indem
die hintere Rippe 7a die Nut 17 des Stopfens 11, und
damit auch den Stopfen 11 selber, parallel zur Längs-
achse der Rippe 7a bzw. parallel zur Längsachse L des
Holms 1 ausrichtet. Durch den konischen Abschnitt 13
des Stopfens 11 wird die Sprosse 9 in Längsrichtung L
des Holms 1 aufgeweitet und damit auszugsicher im
Holm 1 verankert, während durch die beiden Abflachun-
gen 15a, 15b eine Stauchung der Sprosse 9 in Querrich-
tung ermöglicht wird, so dass der Endbereich der Spros-
se 9 eine im Wesentlichen ovale Form annimmt, deren
Ausdehnung in Längsrichtung L des Holms 1 grösser ist
als quer dazu. Diese Deformation zusammen mit der ma-
terialplastischen Verformung der Sprosse 9 durch die
beiden einander diametral gegenüberliegenden Rippen

6a, 6b bewirkt eine drehsichere Verankerung der Spros-
se 9 im Holm 1, da sich die Aussenseite der Sprosse 9
formschlüssig an den beiden Rippen 6a, 6b anlegt.
[0035] Jedenfalls kann auf diese Weise eine runde
Sprosse 9 durch eine runde Öffnung 8 des Holms 1 hin-
durchgeführt und drehfest in dem Holm 1 verankert wer-
den. Dies wird insbesondere dadurch ermöglicht, dass
der Stopfen 11 den Endbereich 9a, 9b der Sprosse 9 erst
nach dem Durchführen durch die Öffnung 8 derart plas-
tisch deformiert, dass die Aussenseite der Sprosse 9 li-
nien- oder flächenförmig, vorzugsweise formschlüssig,
an der Innenseite des Holms bzw. den Rippen 6a, 6b zur
Anlage kommt.
[0036] Jedenfalls ist der den Endbereich 9b einer
Sprosse 9 plastisch verformende Bereich des Stopfens
11 -konischer Abschnitt 13- derart ausgebildet, dass der
Stopfen 11 in der einen Richtung aufgeweitet wird, wäh-
rend er quer dazu gestaucht bzw. zusammengezogen
wird. Dazu muss der Stopfen 11 in Bezug auf den Holm
1 derart ausgerichtet werden, dass der Endbereich 9b
der Sprosse 9 in Richtung der Längsachse des Holms 1
aufgeweitet wird (Fig. 7), während er quer dazu ge-
staucht bzw. zusammengezogen wird.
[0037] Diese Ausbildung ermöglicht somit eine sichere
Verankerung der jeweiligen Sprosse in dem Holm, wobei
neben dem Stopfen auf zusätzliche Hilfsmittel oder
Massnahmen wie beispielsweise Schweissen, Kleben
usw. verzichtet werden kann, damit eine auszugs- und
verdrehsichere Verankerung der Sprosse im Holm er-
möglicht wird. Die plastische Verformung der jeweiligen
Sprosse, durch welche die auszugs- und verdrehsichere
Verankerung ermöglicht wird, wird ausschliesslich durch
die auf die Sprosse beim Einschieben in den Holm ein-
wirkenden Kräfte erreicht.
[0038] Vorzugsweise werden der Holm 1 und die
Sprosse 9 aus Leichtmetall, insbesondere Aluminium ge-
fertigt, während der Stopfen vorzugsweise aus einem
Kunststoff wie beispielsweise einem Polyamid gefertigt
wird. Alternativ kann der Stopfen auch ein sogenanntes
Decolletage-Teil sein, welches aus Aluminium oder
Stahl, vorzugsweise Edelstahl gefertigt ist.
[0039] Eine Leiter weist im Normalfall zwei Holme 1
und zumindest fünf im Wesentlichen runde Sprossen auf,
wobei je nach Länge der Leiter durchaus auch zehn oder
mehr Sprossen vorgesehen werden können.
[0040] Anstelle des in dem vorgängigen Ausführungs-
beispiel gezeigten Stopfens 11 kann beispielsweise auch
ein Stopfen zum Einsatz kommen, bei dem der Kopfteil
keine Nut aufweist. Eine solche Ausbildung bietet sich
insbesondere dann an, wenn das Innenprofil keine rück-
wärtige Rippe aufweist. In diesem Fall ist die Stirnseite
des Stopfens vorzugsweise der Innenwandung des In-
nenprofils angepasst. Der Stopfen kann auch so ausge-
bildet sein, dass die Aussenseite der Sprosse 9 in Rich-
tung der zur Längsachse L des Holms 1 lediglich linien-
förmig oder ggf. flächenförmig an der Innenseite des In-
nenraums 4 des Holms 1 zur Anlage kommt. Anstelle
eines Holms mit einem Aussenprofil und einem Innen-
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profil könnte auch ein Holm ohne eigentliches Innenprofil
zum Einsatz kommen, wie er beispielsweise aus der EP
2 722 478 A bekannt ist.

Patentansprüche

1. Leiter mit aus Hohlprofilen bestehenden Holmen (1)
und im Wesentlichen runden Sprossen (9), wobei
die jeweilige Sprosse (9) in einer radialen Öffnung
(8) des jeweiligen Holms (1) aufgenommen und end-
seitig mit einem Stopfen (11) versehen ist, welcher
beim Einführen der Sprosse (9) in den Holm (1) an
der Innenseite des Holms (1) zur Anlage kommt und
die Sprosse (9) im Endbereich derart aufweitet, dass
die Sprosse (9) im Holm (1) verankert ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stopfen (11) derart aus-
gebildet ist, dass der Endbereich (9b) der Sprosse
(9) in Längsrichtung des Holms (1) aufgeweitet wird,
während er quer dazu zusammengezogen wird, wo-
bei die Aussenseite der Sprosse (9) nach dem Ein-
führen in den Holm (1) in Richtung der Längsachse
(L) des Holms (1) linien- oder flächenförmig an der
Innenseite des Holms (1) anliegt.

2. Leiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige Holm (1) einen Innenraum (4) mit
zumindest zwei einander diametral gegenüberlie-
gen Rippen (6a, 6b) aufweist, welche parallel zur
Längsachse (L) des Holms (1) verlaufen und den
Innenraum (4), in Einschubrichtung der Sprosse (9)
gesehen, derart verengen, dass der Abstand (A) zwi-
schen den beiden Rippen (6a, 6b) kleiner ist, als der
Aussendurchmesser (C) der im Wesentlichen run-
den Sprosse (9).

3. Leiter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige Holm (1) ein Aussenprofil (2) und
ein den Innenraum (4) begrenzendes Innenprofil (3)
aufweist.

4. Leiter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aussenprofil (2) im Querschnitt gesehen
im Wesentlichen rechteckig ausgebildet ist, während
das Innenprofil (3) im Querschnitt gesehen im We-
sentlichen rund ausgebildet ist.

5. Leiter nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sprosse (9) im Endbe-
reich (9a) materialplastisch derart deformiert ist,
dass die Sprosse (9) mit ihrer Aussenseite form-
schlüssig an den Rippen (6a, 6b) des Innenprofils
(3) zur Anlage kommt.

6. Leiter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stopfen (11)
mit einem sich konisch erweiternden Abschnitt (13)
und zumindest zwei einander diametral gegenüber-

liegenden Abflachungen (15a, 15b) versehen ist.

7. Leiter nach Anspruch 2 und 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand zwischen den beiden
Abflachungen (15a, 15b) um zumindest zwei mal die
Wandstärke einer Sprosse (9) geringer ist, als der
Abstand (A) zwischen den beiden einander diamet-
ral gegenüberliegen Rippen (6a, 6b).

8. Leiter nach einem der Ansprüche 2 bis 7, wobei im
Innenraum (4) des jeweiligen Holms (1), in Einschub-
richtung der Sprosse (9) gesehen, eine zentrale Rip-
pe (7a) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass in die Stirnseite (16) des Stopfens (11) eine in
Form und Grösse mit der genannten Rippe (7a) kor-
respondiere Nut (17) eingelassen ist.

9. Leiter nach Anspruch 7 und 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nut (17) im Wesentlichen parallel
zu den beiden einander diametral gegenüberliegen-
den Abflachungen (15a, 15b) verläuft.

10. Leiter mit zwei aus Hohlprofilen bestehenden Hol-
men (1) und zumindest fünf im Wesentlichen runden
Sprossen (9), wobei die jeweilige Sprosse (9) in einer
radialen Öffnung (8) des jeweiligen Holms (1) auf-
genommen und endseitig mit einem Stopfen (11)
versehen ist, welcher den Endbereich der jeweiligen
Sprosse (9) beim Einführen in den Holm (1) materi-
alplastisch derart deformiert, dass die Sprosse (9)
im Holm (1) verankert ist, wobei der jeweilige Holm
(1) einen Innenraum (4) mit zumindest zwei einander
diametral gegenüberliegen Rippen (6a, 6b) aufweist,
welche parallel zur Längsachse (L) des Holms (1)
verlaufen und den Innenraum (4), in Einschubrich-
tung der Sprosse (9) gesehen, verengen, dadurch
gekennzeichnet, dass beide Endbereiche (9a) der
jeweiligen Sprosse (9) materialplastisch derart ver-
formt sind, dass sie formschlüssig und drehfest an
den im Innenraum (4) des jeweiligen Holms (1) an-
geordneten Rippen (6a, 6b) zur Anlage kommen.

11. Verfahren zum Verankern einer durch ein Hohlprofil
gebildeten Sprosse (9) in einem durch ein Hohlprofil
gebildeten Holm (1), wobei der jeweilige Holm (1)
auf der Innenseite mit zumindest zwei parallel zur
Längsachse (L) des Holms (1) verlaufenden Rippen
(6a, 6b) versehen ist und die jeweilige Sprosse (9)
durch eine radiale Öffnung (8) des Holms (1) in die-
sen eingeschoben wird, und wobei in das Ende der
Sprosse (9) ein die Verankerung bewirkender Stop-
fen (11) eingeführt wird, welcher beim Einführen der
Sprosse (11) in den Holm (1) an der Innenseite des
Holms (1) zur Anlage kommt und die Sprosse (9) im
Endbereich zwecks Verankerung aufweitet, da-
durch gekennzeichnet, dass der Endbereich (9b)
der Sprosse (9) beim Einführen in den Holm (1) durch
den Stopfen in Längsrichtung des Holms (1) aufge-
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weitet wird, während er quer dazu zusammengezo-
gen wird, wobei die Aussenseite der Sprosse (9)
durch die beiden Rippen (6a, 6b) materialplastisch
derart verformt wird, dass die Sprosse (9) mit ihrer
Aussenseite verdrehsicher an den Rippen (6a, 6b)
zur Anlage kommt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Endbereich (9b) der Sprosse (9)
durch die beiden Rippen (6a, 6b) materialplastisch
derart verformt wird, dass die Sprosse (9) mit ihrer
Aussenseite formschlüssig an den Rippen (6a, 6b)
zur Anlage kommt.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei der an
der Innenseite des Holms (1) zur Anlage kommende
Bereich des Stopfens (11) im Querschnitt gesehen
unterschiedliche Ausdehnungen hat, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stopfen (11) während des
Einführens in den Holm (1) derart ausgerichtet wird,
dass dessen Ausdehnung in Längsrichtung (L) des
Holms (1) grösser ist als quer dazu.
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